
 

 

Verein für biologisch -dynamische Landwirtschaft | landwirtschaft@demeter.ch | Tel. 061 706 96 43  

5.1.2026 1/1 

Selbstdeklaration biodynamische Weiterbildung  
 

Für die biodynamische Betriebsleiter*innen sowie für die Bereichsleiter*innen ist es obligatorisch , in 
den ersten fünf Jahren nach Umstellung oder Betriebsübernahme pro Jahr eine Weiterbildung  zur 
biologisch - dynamischen Landwirtschaft zu besuchen  gemäss den Demeter - Richtlinien  Kapitel 4.3.  

 
Das Angebot an Kursen  ist aufgeschaltet unter demeter.ch/ausbildung/ . 
Ebenfalls anrechenbar ist der Besuch von weiteren Veranstaltungen, wenn sie im Zusammenhang mit 

der biodynamischen Landwirtschaft oder den geisteswissenschaftlichen Grundlagen steh en.  
 
Auch p ersönliches Engagement in einem Gremium oder einer anderen Gruppe wird als eine 

Weiterbildung angerechnet , beispielsweise:  

• Gremiumstätigkeit  bei Demeter  

• Regional -  oder Präparate gruppe  

• Lesekreis  

• BetriebsEntwicklungsGespräch  

• weiteres  

 

 
 

Betriebsnummer: _____________  
 
Name Betriebsleiter*in  / Bereichsleiter*in : _______________________  

 
 
Mit dieser Selbstdeklaration bestätige ich, folgende biodynamischen Weiterbildungsangebote besucht 

zu haben bzw. mich in folgenden Tätigkeiten für die Weiterentwicklung des Biodynamischen zu 
engagieren:  
 

Jahr  Kursname  / Veranstaltung / Engagement  Datum  Anbieter  

1   
☐ Demeter  
☐ anderer Anbieter  
☐ Engagement  

2   
☐ Demeter  
☐ anderer Anbieter  

☐ Engagement  

3   

☐ Demeter  

☐ anderer Anbieter  
☐ Engagement  

4   
☐ Demeter  
☐ anderer Anbieter  
☐ Engagement  

5   
☐ Demeter  
☐ anderer Anbieter  

☐ Engagement  

 

Die Weiterbildungspflicht wird auf der jährlichen Kontrolle durch bio.inspecta geprüft , dazu ist diese 
Selbstdeklaration vorzuweisen. Bitte legen Sie auch die Kursbestätigung, Anmeldebestätigung oder 
Quittung der besuchten Kurse bei.  

https://demeter.ch/ausbildung/

